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Ausschaffungshaft wird für ausländische Personen angewendet, deren Asylgesuch abgelehnt wird und die Gefahr 
besteht, dass sie untertauchen könnten bevor sie ausgeschafft werden. 

Ein sehr problematischer Bereich des Vollzuges der Ausschaffungshaft ist die Inhaftierung von minderjährigen 
Flüchtlingen. Einige Kantone verzichten ganz auf die Inhaftierung von minderjährigen Flüchtlingen, dies wurde 
lange auch so in Basel-Stadt gemacht. Doch gemäss einem Artikel der Tageswoche vom 02.07.2018, sind die 
Behörden leider wieder dazu übergegangen, auch minderjährige Flüchtlinge zu inhaftieren. Die 
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates hat diese Praxis in ihrem Bericht vom Juni 2018 scharf kritisiert.  

Ein weiterer problematischer Bereich ist der in Basel-Stadt sehr gefängnisähnliche Vollzug der 
Ausschaffungshaft. Der Vollzug unterscheidet sich nur sehr minimal von den Bedingungen im Strafvollzug und die 
Freiheiten im Vollzug sind auf das absolute Minimum beschränkt. Dies lässt sich kaum rechtfertigen, da es sich 
bei den Insassen um Personen handelt, die keine Delikte begangen haben.  

Ein Teil der Personen (insbesondere die Frauen) müssen die Haft sogar im Untersuchungsgefängnis absitzen. 
Dabei kam es dieses Jahr zu einem Suizid einer inhaftierten Frau. Dies ist nicht tolerierbar. Vulnerable Personen 
wie auch minderjährige Flüchtlinge sollen nicht in Ausschaffungshaft genommen werden. Es ist unverständlich, 
dass die Regierung nicht im Sinne des Verhältnismässigkeitsprinzips auf die Inhaftierung von vulnerablen 
Personen verzichtet.  

Daher bitte ich den Regierungsrat, um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie viele minderjährige Flüchtlinge unter 15 Jahren wurden in den letzten 5 Jahren in Ausschaffungshaft 
genommen? 

2. Wie viele minderjährige Flüchtlinge über 15 Jahren wurden in den letzten 5 Jahren in Ausschaffungshaft 
genommen? 

3. Wie viele dieser minderjährigen Flüchtlinge wurden danach ausgeschafft?  

4. Wie sieht der Regierungsrat seine Praxis gegenüber den Bestimmungen der Kinderrechtskonvention der 
UNO? 

5. Hat der Regierungsrat den Vollzug der Ausschaffungshaft in den letzten zwei Jahren verbessert bzw. sind 
weitere Verbesserungen vorgesehen? 

6. Wie rechtfertigt sich, dass der Vollzug der Ausschaffungshaft so restriktiv ausgestaltet ist?  

7. Warum müssen ausgerechnet die Frauen die Ausschaffungshaft im Untersuchungsgefängnis absitzen? 
Gibt es dazu keine alternative Unterbringung? 

8. Welche Massnahmen wurden nach dem tragischen Suizid in Ausschaffungshaft ergriffen? 

9. Wie ist der restriktive Vollzug in Basel-Stadt von vulnerablen Personen mit dem 
Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar? 

10. Ist der Regierungsrat bereit, für vulnerable Personen (Minderjährige, Familien, Frauen) in Zukunft auf die 
Ausschaffungshaft zu verzichten? Falls nicht: Wie will die Regierung in Zukunft sicherstellen, dass 
vulnerable Personen keine psychischen Beeinträchtigungen in der Ausschaffungshaft erleben? 
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